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Vermietung der Jugendtreffs von Boxfish 
 

Die Treffräumlichkeiten der Kinder- und Jugendfachstelle Boxfish können an den Standorten Toffen 

und Burgistein für private Anlässe gemietet werden. Im Folgenden das Konzept zur Vermietung der 

Räume. 

Die Räumlichkeiten können von Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 20. Altersjahr (resp. 

deren Erziehungsberechtigten) der Gemeinden Riggisberg, Kaufdorf, Mühlethurnen, Rüeggisberg, Kir-

chenthurnen, Rümligen, Gelterfingen, Toffen und Burgistein gemietet werden. 

Die GEF formuliert „kinder- und jugendgerechte Rahmenbedingungen“ als ein Wirkungsziel von offe-

ner Kinder- und Jugendarbeit, welches mit der Vermietung der Jugendräume noch stärker umgesetzt 

werden kann. 
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Voraussetzungen für eine Vermietung der Jugendtreffs 

Burgistein 
-Die Jugendfachstelle erhält von der Gemeinde einen zusätzlichen Schlüssel für den Jugendtreff, wel-

cher nur für die Haupt-Eingangstüre und den Jugendtreff geht. Um diesen nachzumachen rechnen 

wir mit einem Anschaffungspreis von CHF 100.- 

-Aus organisatorischen Gründen benötigt jede/r Mitarbeiter/in einen Kassenschlüssel. Die Kosten für 

4 zusätzliche Schlüssel liegen bei ca. CHF 120.- 

Toffen 
- Aus organisatorischen Gründen benötigt jede/r Mitarbeiter/in einen Kassenschlüssel. Die Kosten für 

3 zusätzliche Schlüssel liegen bei ca. CHF 90.- 

-Am Schrank mit dem Internetrouter, diversen Schlüsseln und Materialien müsste ein Vorhänge-

schloss angebracht werden. Dafür rechnen wir mit ca. CHF 30. 

Kosten 
Die Kosten für die Schlüsselnachmachungen (nach telefonischer Abklärung mit „Schlüssel Bern – Si-

cherheits- und Schliesstechnik AG“) werden auf rund CHF 350.- geschätzt. Damit eine kleine Reserve 

besteht ist ein Budget von CHF 450.- für die Anschaffungen der Schlüssel sowie des Schlosses zu ge-

nehmigen. 

Dazu kommen bei einer Vermietung während den Schulferien ein zusätzlicher Arbeitsaufwand von 

etwa drei Stunden und die Spesen für die Autofahrt von Riggisberg in die jeweiligen Treffs für Über-

gabe und Abnahme. 

 

 

Organisation bei Boxfish 

Hauptzuständigkeit im Team 
Renate Grossenbacher, Jugendarbeiterin bei Boxfish, hat die Hauptzuständigkeit für die Organisation 

der Treffvermietung und ist Ansprechperson für Anfragen. Frau Grossenbacher antwortet auf Anfra-

gen und informiert interessierte Personen über alles Nötige. Frau Grossenbacher ist auch dafür zu-

ständig, dass die jeweils anwesenden Jugendarbeitenden in den Treffs über allfällige Übergaben/Ab-

nahmen von Treffs informiert und instruiert sind. 

Anfragen müssen mindestens 2 Wochen im Voraus eingehen, nach Ablauf dieser Frist nimmt Boxfish 

keine Anfragen mehr entgegen. 

 

Termine für die Übernahme und Abgabe: 
Je nachdem, wann der Raum gemietet werden soll, gibt es verschiedene Termine für die Übernahme 

und Abgabe: 

(1) Vermietung am Samstag/Sonntag/Montag oder Dienstag 

Übergabe: findet am Freitagabend (19-23 Uhr) statt.  

Abnahme: findet am darauffolgenden Mittwochnachmittag (14-17 Uhr) statt. 
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(2) Vermietung am Mittwoch (abends) oder Donnerstag: 

Übergabe: findet am Mittwochnachmittag (14-17 Uhr) statt. 

Abnahme: findet am Freitagabend (19-23 Uhr) statt. 

(3) Vermietung während den Schulferien (Treffs geschlossen) 

Übergabe und Abnahme nach Absprache mit Renate Grossenbacher. Boxfish rechnet dabei mit ca. 3h 

zusätzlichem Arbeitsaufwand pro Vermietung während den Ferien. Zusätzlich die Spesen für die Ext-

rafahrten in die Treffs. 

 

 

Ablauf der Vermietung 

Infobrief für die direkten Nachbarn 
Renate Grossenbacher druckt den Infobrief mit dem Namen und der Telefonnummer des Benut-

zers/der Benutzerin mehrmals aus (siehe Anhang) und gibt ihn der Person, die am Tag der Übergabe 

vor Ort im Treff ist. Der/die Mitarbeiter/in von Boxfish, die die Übergabe macht, verteilt den Brief am 

Tag der Übergabe in die Briefkästen der direkten Nachbarn des Jugendtreffs. 

Übergabe 
Der/die Benutzer/in und die erziehungsberechtigte Person kommen für die Übergabe vorbei und un-

terschreiben beide den Vertrag (Kopie an Benutzer/in, siehe Anhang). Der Vertrag wird drei Mal un-

terschrieben, ein Exemplar für den/die Benutzer/in, ein Exemplar bleibt im Jugendtreff und ein 

Exemplar nimmt der/die Mitarbeiter/in von Boxfish an sich. Eine Kopie der Familienhaftpflichtversi-

cherungspolice muss vor Vertragsabschluss an Boxfish abgegeben werden. Das Depot von CHF 200 

und die Mietkosten von CHF 50 werden bezahlt. Eine Mängelliste, die dem/der Benutzer/in ebenfalls 

abgegeben wird, wird gemeinsam ausgefüllt.  

Der/die Mitarbeiter/in von Boxfish erklärt die Benutzung und Reinigung der Räumlichkeiten, infor-

miert über die Sicherheit (Notausgänge, Feuerlöscher, Löschdecken und Apotheke) und übergibt den 

Schlüssel. Bei der Übergabe werden Musikanlagen und Licht überall ausgetestet, wenn etwas nicht 

funktioniert, wird es auf der Mängelliste aufgeführt. Die Mitarbeiter/in von Boxfish packt Gegen-

stände wie Knobelspiele/sonstige kleine Dinge von Boxfish in einen Sack und verstaut diesen.  

Folgende Dokumente werden dem/der BenutzerIn bei der Übergabe abgegeben (siehe Anhang): 

 Ein Exemplar des Vertrages 

 Ein Exemplar der Mängelliste, die bei der Übergabe ausgefüllt wurde 

 Preis-/Strichliste für Konsumation von Getränken und Snacks 

 Ein Exemplar der Liste Eigentum Treff 

 Infoblatt Treffvermietung 

 Hausordnung Boxfish 

Die Kasse wird am Abend der Übergabe von Boxfish abgeschlossen und unter der Bar deponiert (Bur-

gistein) respektive in den Tresor gestellt (Toffen). Der unterschriebene Vertrag, die Kopie der Famili-

enhaftpflichtversicherung, das Depot, die Liste mit dem Eigentum Treff und die Mängelliste des 

Treffs kommen in die Kassen. 

Treff Burgistein: Der/die Benutzer/in wird über die Benutzung des Flipperkastens instruiert und die 

Schlüssel dafür werden abgegeben. 
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Handhabung Getränke/Snacks: 
Dem/der Benutzer/in wird mitgeteilt, dass die Getränke und Snacks zu den auf der Preisliste von 

Boxfish aufgeführten Preisen konsumiert werden können und dies bei der Abnahme abgerechnet 

wird. Es wird eine Strichliste geführt, wo die BenutzerInnen während der Benutzung aufschreiben, 

was sie konsumieren. Die Kosten für die Konsumation werden vom Depot abgezogen oder separat 

bezahlt, bevor das Depot bei der Abnahme zurückerstattet wird. 

Der/die Mitarbeitende von Boxfish zählt den Inhalt des Tiefkühlers und führt diesen auf der Liste „Ei-

gentum Treff“ auf. 

Abnahme:  
Ein/e Mitarbeiter/in von Boxfish nimmt den Schlüssel und die Räumlichkeiten ab. Gemeinsam mit 

dem/der Benutzer/in wird die Sauberkeit/Ordnung in den Räumlichkeiten und die Musikanlage/Flip-

perkasten kontrolliert. Das Eigentum von Boxfish (siehe Liste im Anhang) wird geprüft und gezählt. 

Falls die Sauberkeit oder Ordnung unzureichend ist kann der/die Benutzer/in selber entscheiden: 

entweder wird gleich vor Ort nachgeputzt (nur während Trefföffnungszeiten möglich) oder es wird in 

Rechnung gestellt, für 50.-/h. 

Die Getränke und Lebensmittelabrechnung mit der Strichliste wird gemacht. Wenn alles in Ordnung 

ist wird das Depot rückerstattet.  
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Anhang 

Vertrag 

 

 

Benutzungsvertrag Jugendtreff  _____________ 

Zwischen Benutzer/innen 

Name: (Erziehungsberechtigte) 

 

Vorname: (Erziehungsberechtigte) 

Strasse: 

 

PLZ/Ort: 

Tel. Privat: 

 

Natel: 

Haftpflichtversicherung: 

 

Police Nr. 

Name: (Jugendliche/r) 

 

Vorname: (Jugendliche/r) 

 

Art des Anlasses: 

 

Anzahl Personen: 

Natel: (Jugendliche/r) 

 

 

 und den Gemeinden der Regionalen Jugendkommission RJK (Burgistein, Gelterfingen, 

Kaufdorf, Kirchenthurnen, Mühlethurnen, Riggisberg, Rüeggisberg, Rümligen und Toffen) ver-

treten durch die Regionale Kinder- und Jugendfachstelle Boxfish: 

Organisation: 

Regionale Kinder- und Jugendfachstelle Gür-

betal-Längenberg, Boxfish 

Name / Vorname: 

Strasse: 

Hintere Gasse 34 

PLZ/Ort: 

3132 Riggisberg 

Tel: 

031 802 13 70 

Natel: 

079 619 81 78 

wird folgender Benutzungsvertrag abgeschlossen 

1. Benutzungsdetails 

Treff:___________________ 

 

Übernahme  

Tag:_________________ Zeit:_____________________ 
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Benutzungsdauer: 

Tag:_________________ Zeit:_____________________ 

 

Abnahme nach Benutzung: 

Datum:_______________ Zeit:_____________________ 

2. Preis für die Benutzung des Raumes 

Grundgebühr pro Benutzungstag:  Fr. 50.– 

Depot:  wird bei ordentlicher Rückgabe zurückerstattet Fr. 200.– 

 siehe allgemeine Bestimmungen 

Preis total:  Fr. 250.- 

Der Betrag wird direkt bei Vertragsunterzeichnung an Boxfish bezahlt. Eine Kopie der Haftplicht-

versicherung der Mietpartei ist bei Vertragsabschluss an Boxfish abgegeben worden. 

Ort: _____________________  Datum: ____________________ 

 

Vertreter/in Boxfish Der/die Benutzer/in Der/die Erziehungsberechtigte 

 

______________________ ______________________ ______________________ 

 

3. Allgemeine Bestimmungen 

3.1 Die Benutzer/innen und die Erziehungsberechtigten verpflichten sich zu ordnungsgemässem 

und schonungsvollem Gebrauch des Benutzungsobjektes und Mobiliars. Beschädigte Ein-

richtungen sind dem/der Verwalter/in bei der Rückgabe des Benutzungsobjektes zu melden. 

Nicht gemeldete Schäden werden nachträglich in Rechnung gestellt. Die Benutzer/innen und 

die Erziehungsberechtigten haften persönlich für Schäden, auch für den Ersatz der ganzen 

Schliessanlage bei Verlust des Schlüssels und auch für das zur Verfügung gestellte Internet. 

3.2 In den Räumen gilt striktes Drogen-, Alkohol- und Rauchverbot. Falls die Mitarbeitenden von 

Boxfish Anlass zur Annahme haben, dass diese Bestimmung missachtet wurde, wird das 

geleistete Depot einbehalten. 

3.3 Die Benutzer/innen und die Erziehungsberechtigten haben den Anordnungen des Verwalters 

oder seiner Vertretung Folge zu leisten. Sie haben den Jugendtreff am Ende der Mietzeit 

aufgeräumt und in sauberen Zustand zurück zu geben. Auch die Umgebung ist von Abfällen 

und leeren Flaschen zu reinigen. Allenfalls folgt für die Nachreinigung oder Reparaturen se-

parate Rechnungsstellung, das Depot wird in diesem Falle einbehalten und erst nach der 

Nachreinigung oder Reparatur zurückerstattet. Erfolgt eine Nachreinigung durch Mitarbei-

tende von Boxfish wird diese mit CHF 50.- pro Stunde in Rechnung gestellt oder vom Depot 

abgezogen. Bei Nachreinigung wird mind. CHF 50.- verrechnet (auch bei Aufwand unter 1 

Stunde). 
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3.4 Die Benutzer/innen und die Erziehungsberechtigten haften persönlich für die Einhaltung der 

öffentlichen Ruhe. Es wird ein Infobrief an die direkten Nachbarn abgegeben, auf welchem 

der Name des Benutzers/der Benutzerin und seine/ihre Handynummer steht. 

3.5 Die RJK und Boxfish können den Benutzungsvertrag sofort auflösen, wenn Verstösse gegen 

den Vertrag durch Benutzer/innen oder deren Erziehungsberechtigte festgestellt werden. Das 

geleistete Depot wird in diesem Fall einbehalten. 

3.6 Der Jugendraum wird an Jugendliche bis 20 Jahre vermietet. Ein Ausweis kann verlangt wer-

den.  

3.7 Kontaktaufnahme mit den Erziehungsberechtigten: der Benutzungsvertrag wird vor Ort (im 

Jugendtreff Toffen oder Burgistein) von den Benutzer/innen und den Erziehungsberechtigten 

unterzeichnet, dies gilt auch für Jugendliche, die bereits 18 jährig sind. Zudem werden die 

Miet- und Depotkosten abgerechnet. Eine Kopie der Familienhaftpflichtversicherung wird 

Boxfish abgegeben. 

3.8 Der/die BenutzerIn wird über die Notausgänge, die Feuerlöscher, die Löschdecke und die 

Apotheke durch den/die VertreterIn von Boxfish instruiert. 

3.9 Der Jugendtreff dient nicht als Übernachtungsmöglichkeit. 

3.10 Der/die Benutzer/in bestätigt in diesem Vertrag, keine rassistische, fundamentalisti-

sche, sexistische, religiöse, etc. Gesinnung zu vertreten. Dies gilt auch für entsprechendes 

Werbematerial. 

 

Die allgemeinen Bestimmungen sind gelesen und zur Kenntnis genommen worden. 

 

Der/die Benutzer/in Der/die Erziehungsberechtigte 

 

______________________________ ______________________________ 

 

Betrag erhalten am: Depot zurückerstattet am: 

 

______________________________ ______________________________ 

 

Unterschrift Vertreter/in Boxfish: Unterschrift Benutzer/in: 

 

______________________________ ______________________________ 
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Infobrief für die direkten Nachbarn in Toffen 

Sehr geehrte Nachbarn 

Der Jugendtreff in Toffen, der normalerweise während der Schulzeit am 

Mittwochnachmittag und am Freitagabend von Jugendarbeitenden der of-

fenen Kinder- und Jugendfachstelle Gürbetal-Längenberg (Boxfish) be-

gleitet wird, kann auch privat gemietet werden. 

 

Der Treff wird am Datum und Zeit privat genutzt. 

 

Ist der Raum privat vermietet, sind die Nutzer/innen dafür verantwortlich. 

Boxfish hat die Nutzer/innen sowie die Erziehungsberechtigten schriftlich 

über die Hausordnung, die gesetzlichen Vorgaben sowie die Nutzungsbe-

dingungen informiert, damit keine Unannehmlichkeiten für die Nachbarn 

entstehen. 

Falls dennoch Störungen entstehen sollten wenden Sie sich bitte direkt an 

die verantwortliche Person. 

 

Name der verantwortlichen Person   Handynummer 

   

 

Mit freundlichen Grüssen 

Regionale Kinder- und Jugendfachstelle Gürbetal-Längenberg, Boxfish 
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Infobrief für die direkten Nachbarn in Burgistein 

Sehr geehrte Nachbarn 

Der Jugendtreff in Burgistein, der normalerweise während der Schulzeit 

am Mittwochnachmittag und am Freitagabend von Jugendarbeitenden der 

offenen Kinder- und Jugendfachstelle Gürbetal-Längenberg (Boxfish) be-

gleitet wird, kann auch privat gemietet werden. 

 

Der Treff wird am Datum und Zeit privat genutzt. 

 

Ist der Raum privat vermietet, sind die Nutzer/innen dafür verantwortlich. 

Boxfish hat die Nutzer/innen sowie die Erziehungsberechtigten schriftlich 

über die Hausordnung, die gesetzlichen Vorgaben sowie die Nutzungsbe-

dingungen informiert, damit keine Unannehmlichkeiten für die Nachbarn 

entstehen. 

Falls dennoch Störungen entstehen sollten wenden Sie sich bitte direkt an 

die verantwortliche Person. 

 

Name der verantwortlichen Person   Handynummer 

    

 

 

Mit freundlichen Grüssen 

Regionale Kinder- und Jugendfachstelle Gürbetal-Längenberg, Boxfish 
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Mängelliste 
 

 

Mängelliste Jugendtreff 

Raum Gegenstand Schaden 

   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

 

Die oben genannten Mängel bestanden vor dem privaten Gebrauch. 

 

 

Ort:       Datum: 

 

Unterschrift Vertreter/in Jugendfachstelle  Unterschrift Mieter/in 

 

..............................................................   .................................................. 
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Preisliste 

Preis- und Strichliste Getränke/Snacks 
 

Was Preis Strichliste 

PET Süssgetränk 2.-  
 
 
 

PET Mineral 1.-  
 
 
 

Dose Süssgetränk 1.50  
 
 
 

Popcorn 2.-  
 
 
 

M&M’s, Maltesers, Skittles 1.-  
 
 
 

Pringles 1.50  
 
 
 

Gummischlangen 60 Rappen  
 
 
 

Cola-Fröschli 20 Rappen  
 
 
 

Cola-Flaschen 20 Rappen  
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Hausordnung 
 

  

 

 

 

 

 

Allgemeines: 

 Die Jugendtreffs sind wie folgt geöffnet: 

4. – 6. Klasse  Mittwoch 14.00 – 17.00 Uhr 

Ab der 7. Klasse Freitag    19.00 – 23.00 Uhr 

 Es besteht kein Konsumzwang! 

 

 

Weisungsberechtigte Personen 

 Jugendarbeiterinnen und Jugendarbeiter 

 Praktikantinnen und Praktikanten 

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendteams 
 

 

Gewalt / Vandalismus: 

 Androhungen von Gewalt sowie Gewalt gegen Personen als auch mutwillige Sachbe-

schädigungen werden nicht toleriert 

 Bei Körperverletzungen und mutwilligen Sachbeschädigungen wird die Polizei beige-

zogen 

 

 

Rauchen: 

 Rauchen ist in den Räumen der Jugendtreffs nicht gestattet 

 

 

Drogen und Alkohol: 

 In Anlehnung an die gesetzlichen Grundlagen ist jeglicher Konsum sowie der Handel 

mit Drogen verboten 

 Das konsumieren von Alkohol ist sowohl in den Jugendtreffs als auch auf deren Areal 

nicht erlaubt. Die Jugendarbeitenden handeln bei Nichtbeachtung des Alkoholverbo-

tes gemäss Konzept „Umgang mit Alkohol und Tabak“ 

Hausordnung 
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Massnahmen bei Verstössen 

 Gespräch 

 Verwarnung 

 Info an Eltern 

 Hausverbot oder Arbeitseinsatz (Sanktion je nach Fall) 

 Strafrechtliche Anzeige 

  

 

Ordnung 

 Alle Besucherinnen und Besucher der beiden Jugendtreffs helfen mit Ordnung zu hal-

ten und tragen zur Einrichtung Sorge 
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Infos für Treffvermietung 

Informationen Treffvermietung (ergänzend zur Hausordnung) 

 

 Die öffentliche Nachtruhe gilt von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr und ist im und 

um den Jugendtreff einzuhalten. 

 

 

 In den Räumen gilt striktes Rauch-, Alkohol- und Drogenverbot.  

 

 

 Die Getränke und Lebensmittel können zu den Preisen auf der Preisliste 

konsumiert werden. Eine Strichliste wird geführt, die Abrechnung erfolgt 

bei der Abnahme des Jugendtreffs durch Boxfish. 

 

 

 Die wichtigsten Notfallnummern:  

Notruf:  144 

Polizei:  117 

Feuerwehr: 118 

Allgemein: 112 
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Eigentum Boxfish Jugendtreff Toffen 

Eigentum von Boxfish Jugendtreff Toffen 
 

Billard: 
1 weisse Kugel 

15 farbige Kugeln 

4 Billardques 

1 Dreieck 

Inhalt Tiefkühler: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Dart: 
12 Flügelpfeile 

9 Plastikpfeile 

Dartscheibe 

Playstation-Konsole: 
Play-Station 

TV 

2 Controller normal (grau) 

4 Controller fürs Buzz-Spiel 

DJ-Pult: 
Laptop 

Mischpult 

Denon CD-Scratcher 

Plattenspieler inkl. Nadel 

2 Boxen plus 1 Suboover 

Mikrofon inkl. Anschlusskabel 

Kopfhörer Pioneer inkl. Kabel 

Töggelikasten: 
5 Bälle 

Boxsack: 
10 Boxhandschuhe 

Staubsauger 

2 Kabelrollen 

Mobiler Elektroofen (Heizung) 
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Eigentum Boxfish Jugendtreff Burgistein 

Liste Eigentum von Boxfish Jugendtreff 
Burgistein: 
 

Billard:  
2 Billardqueue 
1 Dreieck 
1 weisse Kugel 
15 farbige Kugeln 

 

Inhalt Tiefkühler: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Dart: 

12 Plastikpfeile 

1 Dartscheibe 

 

Musikanlage inkl. 2 Boxen 

Discokugel 

1 Kaffeemaschine Nespresso 

Töggelikasten: 

8 Bälle 

Fujifilm Sofortbildkamera 

1 Mikrowelle 

Schreib-Board + 1 Schwamm dafür 

 

 

 

 

 


